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Gemeinde 
Stattegg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  VERORDNUNGSWORTLAUT 
 
 
zur 13. Änderung 
im Flächenwidmungsplan 4.0  
„Flurweg“ 
 

Verordnung über die vom Gemeinderat der Gemeinde Stattegg am 26.03.2015 beschlossene 

13. Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.0, idF VF 4.13 „Flurweg“ 

 
 
Rechtsgrundlage: Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 idF. LGBl. 140/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Für den Gemeinderat 
 Bürgermeister Ing. Karl Zimmermann               

Stattegg, März 2015 
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§ 1  Geltungsbereich 

Die 13. Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.0 bezieht sich auf eine Teilfläche des neu 

vermessenen Grundstückes 972/34 (vormals Teilfläche von 972/7) KG 63277 Stattegg-St. 

Veit ob Graz, in einem Ausmaß von ca. 800 m². 

 

§ 2  Rechtsgrundlage 

1) Die 13. Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.0, bestehend aus dem Verordnungs-

wortlaut, der planlichen Darstellung (Alt/Neu Darstellung) und dem Erläuterungs-

bericht, verfasst vom Büro Malek Herbst Architekten ZT GmbH (Proj. Nr. 2014/72), 

basiert auf dem Steiermärkischen Raumordnungsgesetz 2010 idF LGBl. 140/2014. 

 

§ 3  Planungsgrundlagen 

1) Die zeichnerische Darstellung (Verordnungsplan) basiert auf dem mit 17.06.2009 

beschlossenen und mit Bescheid vom 12.05.2010 (GZ: FA13B-10.10-S9/2010-111) 

genehmigten Örtlichen Entwicklungskonzept 4. Fassung und Flächenwidmungsplan 4.0 

unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich durchgeführten Flächenwidmungsplan-

änderungen  VF 4.07 und VF 4.09. 

2) Die planliche Darstellung basiert auf der vom Amt der Steiermärkischen Landes-

regierung, Baudirektion, geografische Informationssysteme (GIS Steiermark), zur 

Verfügung gestellten digitalen Katastermappe (Stand: Februar 2014) und der 

zwischenzeitlich durchgeführten Neuteilung vom Büro Kukuvec, 8410 Graz, vom 

22.11.2013 (GZ: 14299-3/13). 

 

§ 4  Änderung 

Eine Teilfläche des neuvermessenen Grundstückes 972/34 (vormals Teilfläche von 972/7) 

KG 63277 Stattegg-St. Veit ob Graz, im Ausmaß von ca. 800 m², welche bisher als 

„Freiland zur land- bzw. forstwirtschaftlichen Nutzung“ ausgewiesen war, wird nunmehr 

als Bauland der Kategorie Reines Wohngebiet gemäß §30 (1) Z1 StROG 2010 idF LGBl. 

140/2014, mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4, festgelegt. 
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§ 5  Baulandmobilisierungsmaßnahme 

Eine Vereinbarung im Sinne des §35 Abs. 1 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 

2010 idgF. für die neu ausgewiesene Baulandfläche des Grundstückes 972/34 KG 63277 

Stattegg-St. Veit ob Graz, im Ausmaß von 800 m², wird erbracht und dem Verfahrensakt 

beigelegt. 

 

§ 6  Rechtskraft 

Die Änderung des Flächenwidmungsplanes erlangt nach Beschlussfassung durch den 

Gemeinderat mit dem auf den Ablauf der Kundmachung folgenden Tag ihre Rechtskraft.  
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3.  ERLÄUTERUNGEN 

 
zur 13. Änderung  
im Flächenwidmungsplan 4.0  
„Flurweg“ 
 
 

Planungsbereich 
Der verfahrensgegenständliche Änderungsbereich umfasst eine Teilfläche des Grundstückes 972/34 

(vormals Teilfläche von 972/7) KG 63277 Stattegg-St. Veit ob Graz, im Ausmaß von ca. 800 m². 

von bisher: Freiland zur "land- und forstwirtschaftlichen Nutzung “ gemäß §25 (1) StROG 1974  

idF LGBl 89/2008 

in: Bauland der Kategorie Reines Wohngebiet gemäß §30 (1) Z1 StROG 2010 idF LGBl. 

140/2014, mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4  

 

Lage 
Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich im südöstlichen Randbereich des Ortsteiles 

Eichberg und weist eine leichte Osthanglage auf. Im Süden und Westen grenzt das Areal an Wohn-

bauland der Kategorie Reines Wohngebiet und im Norden und Osten an Freiland an, wobei in 

Entsprechung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes eine Baulandentwicklung bis zu dem östlich 

gelegenen Gerinne (unbenanntes Gewässer) beabsichtigt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausschnitt aus dem Luftbild 
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Öffentliches Interesse und geänderte Planungsvoraussetzungen 
Seitens der Gemeinde besteht ein öffentliches Interesse an der Weiterführung der Wohnbebauung in 

diesem, bereits in Zuge der Revision 4.0 dafür vorgesehenen, Entwicklungsbereich und der 

wirtschaftlichen Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. 

Die im Zuge des zwischenzeitlichen Änderungsverfahrens, VF 4.07 (April 2011), in dem unmittelbar 

angrenzenden Bereich vorgenommene Baulandausweisung, ist zur Gänze konsumiert und mit drei 

Wohnobjekten bebaut. 

Seitens der Grundbesitzer wurde nunmehr um die Baulandausweisung im Ausmaß eines Bauplatzes  

angesucht. Es ist  beabsichtigt ein Wohnobjekt auf dem gegenständlichen Grundstück zu errichten. 

Somit liegen auf Grund des konkreten Planungsinteresses und dem zwingenden öffentlichen 

Interesses der Gemeinde wesentlich geänderte Planungsvoraussetzungen vor. In Entsprechung der 

Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept wird daher die erforderliche Änderung im 

Flächenwidmungsplan vorgenommen. 

 

Überörtliche Festlegungen und sonstige Ersichtlichmachungen 

Regionales Entwicklungsprogramm (REPRO) 

Im Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Graz, Graz-Umgebung (LGBl 106/2005) 

grenzt der gegenständliche Änderungsbereich gemäß Darstellung im Regionalplan im Osten an eine 

"Vorrangzone Grünzone".  

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus dem Regionalplan  
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Teilräume 
Der Änderungsbereich liegt gemäß Regionalplan im Teilraum "Grünlandgeprägtes Bergland". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auszug aus dem Teilräumeplan 
 
 

Örtliche Festlegungen und sonstige Ersichtlichmachungen 

Örtlicher Entwicklungsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus dem Entwicklungsplan 4. Fassung 
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Der Ortsteil Eichberg  ist dem Örtlichen Siedlungsschwerpunkt „Hub Süd und Eichberg“ zugeordnet 

und unterliegt somit nicht den im Regionalen Entwicklungsprogramm §3 (2) festgelegten 

Beschränkungen hinsichtlich Baulanderweiterungen. 

Der gegenständliche Änderungsbereich ist im Entwicklungsplan des Örtlichen Entwicklungs-

konzeptes 4. Fassung dem „Entwicklungsgebiet Wohnen“ zugeordnet.  

 

Flächenwidmungsplan 

Die Teilfläche des neuvermessenen Grundstückes 972/34 (vormals Teilfläche von 972/7) KG 63277 

Stattegg-St. Veit o. Graz, im Ausmaß von ca. 800 m², welche bisher als „Freiland zur land- bzw. 

forstwirtschaftlichen Nutzung“ ausgewiesen war, wird nunmehr als Bauland der Kategorie Reines 

Wohngebiet gemäß §30 (1) Z1 StROG 2010 idF LGBl. 140/2014, mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 

0,4, festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan 4.0 idF VF 4.07 und VF 4.09 

 

Im Osten wird die Baulandausweisung einerseits durch die gemäß Gefahrenzonenplan verordnete 

Gelbe Gefahrenzone bzw. durch den gemäß Regionalem Entwicklungsprogramm verordneten 10 

Meter Uferfreihaltebereich begrenzt. 
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Reine Wohngebiete (WR) gemäß §30 Abs.1 Z2 STROG 2010 idF LGBl 140/2014 

Sind Flächen die ausschließlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei auch Nutzungen 

zulässig sind, die überwiegend der Deckung der täglichen Bedürfnisse der Bewohner des 

Gebietes dienen (Kindergärten, Schulen, Kirchen und dergleichen) oder dem 

Wohngebietscharakter des Gebietes nicht widersprechen; 

 

 

Bebauungsdichte 
Gemäß §30 Abs.4 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 idgF ist für alle als Bauland festgelegten 

Flächen die Bebauungsdichte festzulegen. Die Bebauungsdichte ist die Verhältniszahl die sich aus 

Teilung der Gesamtfläche der Geschosse durch die zugehörige Bauplatzfläche ergibt. 

Die Berechnung hat gemäß Durchführungsverordnung (Bebauungsdichteverordnung) in der Fassung 

LGBL. Nr. 58/2011 zu erfolgen. Die Festlegung der mindest- und höchstzulässigen Bebauungs-

dichtewerte erfolgt in Anpassung an die bereits im angrenzenden Bauland bestehenden Werte, 

wobei im siedlungspolitischen Interesse eine Weiterführung beabsichtigt ist. 

 

Oberflächenwässer 
Die Entsorgung der Oberflächenwässer, Dränage- und Niederschlagswässer hat durch gesicherte 

Maßnahmen (ÖNORM, ATV Regelblatt) mit dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen 

(Versickerungsschächte) auf dem eigenen Grundstück zu erfolgen. Belastete Meteorwässer müssen 

vor Versickerung bzw. Einleitung in einen Vorfluter dem Stand der Technik entsprechend gereinigt 

werden. Hinsichtlich der hydraulischen Bemessung, Bau und Betrieb von Regenwassersickeranlagen 

wird auf die ÖNORM; B 2506-1, Ausgabe 2013-08-01, auf die ÖNORM B 2506-2, Ausgabe 2012-11-15, 

auf das ÖWAV Regelblatt 35, Ausgabe 2003 sowie auf das DWA Regelblatt A 138, Ausgabe April 2005 

verwiesen. 

 

Uferfreihaltebereich 
Gemäß den Bestimmungen des Regionalen Entwicklungsprogrammes Graz, Graz-Umgebung(LGBl 

106/2005) wird durch die gegenständliche Baulandausweisung, entlang des unbekannten Gerinnes, 

ein mindestens 10 Meter breiter Uferstreifen (ab Böschungsoberkante) freigehalten. 

Aufgrund der angrenzenden Gelben Gefahrenzone eines unbekannten Gerinnes wird die 

Abstimmung mit der zuständigen Fachstelle der Wildbach- und Lawinenverbauung empfohlen. 
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Raumordnungsgrundsätze und Ziele 
Die Qualität der natürlichen Lebensgrundlagen wird durch sparsame und sorgsame Verwendung der 

natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft erhalten. 

Der Bodenverbrauch umfasst die neu ausgewiesene Baulandfläche von ca. 800 m². Durch diese 

Baulandfestlegung im Anschluss an bestehendes Wohnbauland und der optimalen wirtschaftlichen 

Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, ist diese Ausweisung als sparsam anzusehen. 

Die im Zuge des Flächenwidmungsplan - Änderungsverfahren 4.07 neu ausgewiesene Baulandfläche 

wurde zwischenzeitlich parzelliert und sämtliche Bauplätze mit Wohnhäusern bebaut. 

Die äußere Erschließung erfolgt über die Eichbergstraße und weiterführend über den nunmehr 

errichteten Flurweg (Festlegung im Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 4.07) und ist als 

wirtschaftlich einzustufen.  

Nachteilige, gegenseitige Beeinträchtigungen zu den angrenzenden Wohnbaugebieten können 

ausgeschlossen werden. 

Eine Abstimmung der Planungsinteressen aller Gebietskörperschaften erfolgte. 

Die Änderung entspricht den Entwicklungszielen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes  

4. Fassung. 

 

Änderungsverfahren 
Die gegenständliche Änderung erfolgt im Rahmen eines von der Landesregierung genehmigten 

Örtlichen Entwicklungskonzeptes. Da die beabsichtigte Änderung nur auf anrainende Grundstücke 

Auswirkungen hat, wird ein Anhörungsverfahren gemäß §39 Abs.1 Z3 StROG 2010 idgF. 

durchgeführt. Hierbei wurden die grundbücherlichen Eigentümer der im Änderungsgebiet liegenden 

Grundstücke und jener Grundstücke auf die die beabsichtigte Änderung Auswirkungen hat sowie die 

zuständige Abteilung des Amtes der Stmk. Landesregierung innerhalb einer angemessenen Frist 

angehört.  

 

Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik 
Eine Vereinbarung im Sinne des §35 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 idgF. für die 

nunmehr als Bauland neu ausgewiesene Teilfläche des Grundstückes 972/34 (vormals Teilfläche von 

972/7) KG 63277 Stattegg-St. Veit o. Graz, im Ausmaß von 800 m², wird seitens des Grundstücks-

eigentümers erbracht und dem Verfahrensakt beigelegt. 
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Baulandbedarf 
Im Zuge des Revisionsverfahrens 4.0 wurde auf Basis des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 

1974 idF. LGBl. 47/2007 unter Berücksichtigung der Bautätigkeit  und der Bevölkerungsentwicklung 

ein Baulandbedarf von 11,2 ha für die Planungsperiode ermittelt. In Gegenüberstellung der 

unbebauten und nutzbaren Baulandflächen von 26,48 ha ergab dies einen Mobilitätsfaktor von 2,36. 

Im Juni 2012 wurde seitens der Örtlichen Raumplanung im Zuge des Flächenwidmungsplan 

Änderungsverfahren VF 4.09 eine Neuberechnung der Flächenbilanz, basierend auf dem STROG 2010 

und der seinerzeitigen Baulandbilanz, vorgenommen. Diese wurde im Zuge des Änderungsverfahrens 

in einem eigenständigen Ermittlungsverfahren  durchgeführt und dem Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung vorgelegt. Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bebauten Baulandflächen 

und der bis dahin vorgenommenen Änderungen (VF 4.01 bis 4.09) wurde unter Berücksichtigung der 

zu erwartenden Bautätigkeit in der nächsten Planungsperiode (ca. 12 Jahre) ein Mobilitätsfaktor von 

0,99 errechnet. 

Gemäß dem seitens der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13, zur Verfügung gestellten 

Formblattes, kann nunmehr der dreifache Wohnbaulandbedarf ausgewiesen werden. Daher wurde 

im Zuge des  gegenständlichen  Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren eine Neuberechnung 

(unter Berücksichtigung aller zwischenzeitlich durchgeführten Bebauungen und Neuausweisungen) 

durchgeführt. Der nunmehr errechnete dreifache Wohnbaulandbedarf für eine Planungsperiode (10 

+ 2 Jahre) ergibt demnach 71,4 ha (23,8 ha x 3). Die Neuberechnung der „Flächenbilanz Wohnbau“ ist 

im Anhang beigefügt. 

Folgende zwischenzeitlichen Änderungsverfahren wurden bei dieser Berechnung berücksichtigt: 

 4.01: Flächenausmaß von 5.500 m² Allgemeines Wohngebiet,  

 4.02: nicht berücksichtigt (Flächenausmaß von 150 m² Reines Wohngebiet) - Katasteranpassung 

 4.03: Flächenausmaß von 2.477 m² Reines Wohngebiet 

 4.04 – 4.06: Auffüllungsgebietsausweisungen 

 4.07: Flächenausmaß von 2.940 m² Reines Wohngebiet bereits bebaut 

 4.08: Freilandrückführung von 707 m² 

 4.09: Flächenausmaß von 3.213 m² Reines Wohngebiet 

 4.10: nicht berücksichtigt (Flächenausmaß von 120 m² Reines Wohngebiet) - Katasteranpassung 

 4.11: nicht berücksichtigt (Flächenausmaß von 134 m² Reines Wohngebiet) – Katasteranpassung 

 4.12: laufendes Verfahren: (Auffüllungsgebietsausweisung) 

 4.13: gegenständliches Verfahren: Flächenausmaß von 800 m² Reines Wohngebiet 
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Als Ergebnis dieser Neubeurteilung und -berechnung, inklusive der neuausgewiesenen Fläche, 

abzüglich der zwischenzeitlich bebauten Flächen, ergibt sich eine aktuell unbebaute Baulandfläche 

von 28,23 ha. Bei Gegenüberstellung des neu errechneten dreifachen Baulandbedarfes (2011 – 2023) 

von 71,4 ha, ergibt dies einen Faktor von 0,40. 

 

Umweltprüfung 

Die Prüfung auf Umwelterheblichkeit erfolgte im Rahmen der Revision, im Zuge der Erstellung des 

Örtlichen Entwicklungskonzeptes 4. Fassung. 
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WOHNBAULANDBEDARF und FLÄCHENBILANZ
gemäß Formblatt Abteilung 13 -  Bau- und Raumordnungs - Örtliche Raumplanung

Gemeinde: Gemeinde Stattegg
Bezirk: Graz- Umgebung
Flächenwidmungsplan Nr: Flächenwidmungsplan 4.0 idF Verfahrenstand 4.13
Datum: Februar 2015
GZ:
Planer: Malek Herbst Architekten ZT GmbH

1. WOHNBAULANDBEDARF
für den Planungszeitraum 2011 bis 2026
10 (12) bzw. 15 Jahre gem. §25 StROG idgF.

1.1 Neubaubedarf
durch Bevölkerung- und Haushaltsentwicklung

10 (12) 15
FWP ÖEK

2023 1)

Bevölkerungszahl 2158 2399 2756 2809 2960

Haushaltsgröße 3,02 2,59 2,38 2,44 2,01

Haushaltszahl 715 928 1157 1151 1475

318

318 WE

1.2 Ersatzbedarf
0 WE

1.3 Wohnbaulandbedarf
Summe 1.1 Neubaubedarf - 1.2 Ersatzbedarf

Anzahl
Ein und 2 Familienhäuser 245 19,60 ha

32 2,56 ha
Geschossbau 41 1,64 ha

318 Summe 23,80 ha

x  Faktor 3 71,4 ha

Neubedarf 1 für 10 (12) Jahre  - bei 26,5 WE /Jahr 2)

bei problematischen Standorten - Ersatzbedarf

x 800 m²

x 400 m²

Bauplatzgröße

1) Quelle: ÖEK 4. Fassung (2011): Kapitel 3.3.4 Baulandbedarf (Statistisches Datenblatt der Landesstatistik Stmk., 
Regionale Bevölkerungsprognose Stmk 2009/2010)       
2) Bautätigkeit 1997 - 2006: 325 WE (lt. Angaben der Gemeinde)

Wohnbaulandbedarf

1981 1991 2001
Planungs-

jahr        
2011

Prognose für
Planungs- 

jahr        
2015

x 800 m²
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2. WOHNBAULANDRESERVE
ermittelt aus 3. Flächenbilanz (siehe nächste Seite)

Bauland 
gesamt 

Revision 4.0

bebaut  
Revision 

4.0

un-bebaut 
Revision 

4.0

mobilisiert 
Revision 4.0

zwischen-
zeitl. bebaut 
bis Juni 2012

Änderungen 
VF 4.01 bis 

4.13

Gesamt 
unbebaut

ha ha ha
DO 2,76 2,76 0,00 0,00

WR 97,69 69,51 28,18 4,52 3,69 0,58 25,07

WA 26,74 23,37 3,37 0,39 1,33 0,55 2,59

KG 1,03 0,18 0,85 0,37 0,28 0,57

128,22 95,82 32,40 5,28 1,13 28,23

Baulandreserve 28,23 ha

3. PRÜFUNG WOHNBAULANDBEDARF / -RESERVEN

Baulandreserve 28,23 ha

= = 0,40
Baulandbedarf 71,4 ha

-------------------------- --------------------------
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